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Teilnahmebedingungen:
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in der 
Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die Seminarge-
bühr wird mit der Bestätigung der Anmeldung in Rechnung 
gestellt und ist damit fällig. Abmeldungen bis zu 14 Tagen vor 
Seminarbeginn sind kostenlos möglich. Bei Abmeldungen 
innerhalb von 13 Tagen vor Seminarbeginn werden 50 % der 
Seminargebühr berechnet. Abmeldungen sind schriftlich vor-
zunehmen; es gilt das Datum des Poststempels. Die Stellung 
eines Ersatzteilnehmers ist zulässig. Bei Inanspruchnahme 
eines Bildungsschecks kann der HBS e. V. die Förderung erst 
beantragen, wenn der Teilnehmer die in Rechnung gestellte 
Seminargebühr entrichtet hat. Sollte der Bildungsscheck von 
der Bezirksregierung nicht eingelöst werden, ist die gesamte 
Seminargebühr vom Teilnehmer zu tragen. Teilnehmer, die 
die fällige Seminargebühr nicht entrichtet haben, können von 
der Seminarteilnahme ausgeschlossen werden.  Der Aus-
schluss wirkt wie eine Abmeldung innerhalb von 13 Tagen vor 
Seminarbeginn.Die Durchführung des Seminars  ist an eine 
Mindestteilnehmerzahl gebunden. Der HBS e. V. behält sich  
vor,  das  Seminar  bei  einer zu  geringen Teilnehmerzahl  
abzusagen  bzw.  Termine zu ändern. Der HBS e.V. speichert 
die personenbezogenen Daten über die Teilnehmer nur zu 
lehrgangsbezogenen Zwecken. Die Datenerhebung und -ver-
wendung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen.

Ihre Ansprechpartnerin:
Maria Gillissen

Tel.: 0 25 41 - 94 56 - 15
Fax.: 0 25 41 - 94 56 66

E-Mail: gillissen@kh-coesfeld.de
Verwaltung:

Handwerks-Bildungsstätten e.V.
Borkener Str. 1
48653 Coesfeld

Tel.: 02541-94 56 0
Internet: www.kh-coesfeld.de

die Teilnahmebedingungen habe ich   
zur Kenntnis genommen

Qualifizierung für den Umgang mit HV-Fahrzeugen

HV-eigensichere Systeme

Teil I HV-eigensichere Systeme



HV-eigensichere Systeme in 
KFZ-Servicewerkstätten

Inhalte:

•	 Elektrotechnische Grundkenntnisse 
•	 Alternative	Kraftstoffe	und	Antriebe	
•	 HV-Konzept und Kraftfahrzeugtechnik 
•	 Aufbau, Funktion und Wirkungsweise von HV-

Fahrzeugen 
•	 Elektrische Gefährdungen und Erste Hilfe 
•	 Schutzmaßnahmen gegen elektrische Körper-

durchströmung und Störlichtbögen 
•	 Definition	„HV-Eigensicheres	Fahrzeug“	
•	 Allgemeine Sicherheitsregeln 
•	 Praktisches Vorgehen bei Arbeiten an 
      HV-Fahrzeugen und -Systemen 
•	 Praktische Übungen und Demon-
      strationen

 

Förderung über den Bildungsscheck NRW möglich. Informieren Sie sich! Tel.: 02541-945641

Termin:

2 Tage
10. und 11. Juli 2019
von 08.00 bis 16.00 Uhr

Seminarkosten: 

Innungsmitglieder:           440,- Euro
Nichtinnungsmitglieder:   480,- Euro 

inkl.	Tagesgetränken	und	Verpflegung

Seminarort Coesfeld:
KFZ-Schulungsstätte, Technologie-Zentrum
Stockum 1, 48653 Coesfeld

 

Förderung Ihrer Mitarbeiter von 50 % 
der Seminarkosten durch den 

Bildungsscheck des Landes NRW 
möglich.

 Informieren Sie sich!

Sachkundenachweis 
„Fachkundiger für Arbeiten an HV-
eigensicheren Systemen in KFZ-

Servicewerkstätten“

Elektro,	Hybrid-	und	Brennstoffzellen-Fahrzeuge	
stellen erhöhte Anforderungen an die Fachkräfte in 
den Werkstätten. Für Wartungsarbeiten an HV-
eigensicheren Systemen in Kraftfahrzeugen ist die 
Zusatzausbildung zum „Fachkundigen für Arbeiten 
an HV-eigensicheren Fahrzeugen“ erforderlich. 
„Wartungsarbeiten“ sind in diesem Zusammenhang 
alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten, 
wie z.B. das Spannungsfreischalten des HV-Sys-
tems, den Austausch einzelner HV-Komponenten 
oder Arbeiten an spannungsfreien HV-Bauteilen.

Nach erfolgreichem Abschluss des Seminars sind 
die Teilnehmer berechtigt: 

•	 HV-eigensichere Systeme spannungsfrei zu 
schalten,

•	 selbst Arbeiten an spannungsfreien HV-Kompo-
nenten durchzuführen (nach Herstellervorgaben) 
und

•	 andere Mitarbeiter zu unterweisen, damit diese 
in der Lage und berechtigt sind, unterstützende 
Tätigkeiten am HV-Fahrzeug unter ihrer Aufsicht 
durchzuführen


